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Liebe Leser,  

wie Sie sicher bemerkt haben, mussten wir aus Kapazitätsgründen das letzte Rundschrei-
ben im letzten Quartal verschieben und holen dies jetzt mit einer Doppelausgabe nach. 
Wir bitten um Verständnis und wünschen eine interessante Lektüre! 

M. Zorzi 
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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Naturschützerinnen und Naturschützer! 

 

„Wir brauchen neue Wege, keine neuen Straßen!“ 
 
Dieser Satz steht für unser Zukunftsforum 2008, das wir 
gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Bad Boll am 
18. Oktober 2008 unter dem Titel „Gefangen im Straßen-
netz“ in Stuttgart veranstaltet haben. Die Erkenntnisse aus 
den Vorträgen und Diskussionen sind für mich – und ich 
denke für den ganzen LNV – von grundlegender Bedeu-
tung. Es kann mit dem Straßenverkehr so wie bisher nicht 
weiter gehen. Einen Zuwachs von bis zu 80 % beim Lkw-
Aufkommen werden nicht nur unsere Straßen nicht 
verkraften können, auch (und vor allem!) die Menschen, 
unsere Natur und unser Klima werden daran zugrunde 
gehen. Die Zusammenhänge sind uns schließlich allen 
bekannt: Mehr Schadstoffe beschleunigen den 
Klimawandel, mehr Straßen vermehren den Verkehr und 
zerschneiden unsere Landschaften über das noch ver-
trägliche Maß hinaus. Der Kraftstoffbedarf weltweit wird 
größer sein als das Kraftstoffangebot. Dem Wachstum – auch bei der so viel gepriesenen 
Mobilität – sind Grenzen gesetzt, Grenzen, wie wir sie gemeinsam auch bei der Erläute-
rung des Begriffes „Nachhaltigkeit“ beschrieben haben: Alles menschliche Handeln hat 
sich auszurichten an der Belastbarkeit der Natur und des Klimas und an der Endlichkeit 
der Ressourcen. Wenn wir das zum Rahmen unseres Planens machen, müssen wir kons-
tatieren, dass das unbegrenzte Wachstum des Verkehrs nicht möglich ist. Und wir müs-
sen jenen Autolobbyisten energisch widersprechen, die von einer „nachhaltigen Fortent-
wicklung des motorisierten Individualverkehrs“ schwafeln. Eine solche Fortentwicklung ist 
– samt dem dazu gehörenden Bau zusätzlicher Straßen – alles andere als nachhaltig. 
 
Diese Erkenntnis hat uns darin bestärkt, dem Innenministerium, das seit einigen Jahren 
auch für den Verkehr verantwortlich zeichnet, eine Vorab-Stellungnahme zur geplanten 
Fortschreibung des Generalverkehrsplanes für die Jahre 2010 – 2025 zu schicken. Wir 
empfehlen Ihnen deren Lektüre. Sie finden sie auf unserer Homepage www.lnv-bw.de. 
Diesen Internet-Auftritt möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit überhaupt empfehlen. 
Hier können Sie sich – ohne viel Papier in die Hand nehmen zu müssen – permanent über 
unsere Aktivitäten informieren. 
 
Ein kleines „Highlight“ zum Schluss noch: Wir haben im „Aktionsbündnis Flächen gewin-
nen in Baden-Württemberg“ einen wichtigen Durchbruch geschafft: Zusammen mit dem 
Städtetag Baden-Württemberg wurde ein Papier zum Thema Flächensparen und Innen-
entwicklung vorgelegt, das im Aktionsbündnis eine breite Zustimmung erfahren hat. Der 
Landkreistag hat sich dem Papier weitestgehend angeschlossen. Der Gemeindetag befin-
det sich auf dem Weg zu einer eigenen Stellungnahme, die aber in den wichtigsten In-
halten dem Papier des LNV / Städtetags entspricht. Auf diese Weise spielen bisherige 
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Kontrahenten der Landesregierung einen Forderungskatalog zu, der – und das hat mich 
besonders gefreut – auch von Ministerin Gönner grundsätzlich begrüßt wurde. 
 

Für mich ist dieser Vorgang ein Beweis dafür, dass man 
nicht nur in der großen Politik, sondern auch bei unseren 
Natur- und Umweltschutzbemühungen mit dem Bau von 
Brücken weiter kommt als mit dem Graben und Pflegen 
trennender Gräben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative 
Lektüre unseres Rundschreibens und eine erholsame 
Vorweihnachtszeit! 
 
Ihr 

 
 

Reiner Ehret 
Vorsitzender 
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1  Aus der Arbeit des LNV 
 
1.1 Aktionsplan Auerhuhn 
 
Der LNV hat sich im Juli zum „Aktionsplan Auerhuhn“ geäußert, der im 
Rahmen des Programms zur Bewahrung der biologischen Vielfalt im 
März dieses Jahres vom MLR auf den Weg gebracht wurde. Begrüßt 
wurde  die Erkenntnis, dass insbesondere die waldbaulichen Aktivitä-
ten zur Lebensraumverbesserung des Auerhuhns notwendig sind. Der 
LNV befürchtet jedoch gleichzeitig, dass viele dieser Anstrengungen 
durch den wachsenden Tourismus im Schwarzwald zunichte gemacht 
werden, weil sich Auerhühner durch Menschen leicht stören lassen 
und nicht gewöhnungsfähig sind. Der LNV fordert deswegen in einem weiteren Schreiben 
eine Entflechtung und Trennung von Auerhuhnflächen und Waldtourismus! Notwendig 
seien Wegegebote für Wanderer und Wintersportler in den auerhuhnrelevanten Gebieten, 
Untersagung sportlicher Aktivitäten außerhalb der Wege und Loipen sowie Betre-
tungsverbote für die Kern-Lebensräume des Auerhuhns und Schaffung von Wildruhe-
zonen, die diesen Namen verdienen. 
In seiner Antwort spricht sich Minister Hauk gegen „dirigistische Maßnahmen“ aus, sagt 
jedoch eine Überarbeitung der Wildschutzgebiete vor, um deren Bestimmungen mehr 
dem Auerhuhn anzupassen. 

 
1.2 Novelle der Naturschutzzuständigkeits-Verordnun g 
Nicht alles ist im Naturschutzgesetz geregelt, weshalb so mancher Naturschützer gele-
gentlich vergeblich danach sucht, ob nun höhere oder untere Naturschutzbehörde oder 
gar der Naturschutzbeauftragte für eine Artenschutzfrage oder anderes zuständig ist. Des 
Problems Lösung lautet sperrig Naturschutzzuständigkeits-Verordnung und Landesver-
waltungsgesetz.  
Die Neufassung der Naturschutzzuständigkeits-Verordnung, die am 28.Juni 2008 in Kraft 
getreten ist, war in erster Linie aufgrund der kleinen Novelle BNatSchG vom 12.12.2007 
zum Artenschutz notwendig geworden. Näheres dazu siehe Abschnitt 4.2 . 
 
In seiner Stellungnahme vom 24. April diesen Jahres machte der LNV klar, dass die Be-
fürwortung dieses Vorhabens zugunsten klarer, einheitlicher Regelungen gegenüber der 
Ablehnung, weitere Zuständigkeiten auf die untere Verwaltungsebene zu verlagern, über-
wiegt. Der LNV befürwortet also, dass die unteren Naturschutzbehörden künftig für Aus-
nahmen vom Schutz besonders geschützter Arten (also nicht für streng geschützte Arten) 
im gesamten Kreisgebiet zuständig sein sollen. Die Zuständigkeit soll weiterhin be-
schränkt bleiben auf Gründe der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheit, der Landesver-
teidigung oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art (§ 43 Abs. 8 Nr. 4 und 5 
BNatSchG). Auch die Zuständigkeit für Befreiungen (§ 62 BNatSchG) bleibt auf beson-
ders geschützte Arten beschränkt. Bislang galt beides nur für den Innenbereich.  

Der LNV hat die Gelegenheit zur Stellungnahme jedoch auch zum Anlass genommen, 
dem MLR mitzuteilen, dass sich nach seiner Erfahrung die Zuständigkeit der Großen 
Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften über 20.000 Einwohner als untere Natur-
schutzbehörden - von einigen wenigen Fällen mit sehr engagierten Mitarbeitern abgese-
hen - nicht bewährt hat. Nach dem Landesverwaltungsgesetz (LVG § 16 Abs. 1 Nr. 14) 
wurde ihnen die Zuständigkeit für Naturdenkmale (§ 31 und 34 NatSchG) und für Aus-
nahmen vom Bauen im 50m-Erholungsschutzstreifen von Gewässern (§ 55 (2) NatSchG) 



8 
 

LNV-Rundschreiben 2+3/2008 

zugesprochen. Statt einer Vereinfachung wurde jedoch eine deutlich kompliziertere Ver-
waltung geschaffen, die für den normalen Bürger, teilweise nicht einmal mehr für unsere 
LNV-Arbeitskreise und sonstige Naturschutzgruppen durchschaubar ist. Folge sind z. B. 
lange Briefläufe, weil die richtige Behörde nicht gefunden wird. Aber auch bei den Großen 
Kreisstädten und Verwaltungsgemeinschaften einerseits und den Landratsämtern ande-
rerseits treten spätestens dann Unklarheiten der Zuständigkeit auf, wenn eine Natur-
denkmalfläche gleichzeitig ein Natura 2000-Gebiet ist. Bereits diese Feststellungen wür-
den es rechtfertigen, die Deregulierung rückgängig zu machen.  

Der LNV betonte daher in seiner Stellungnahme vorsorglich, dass wir allen evtl. Bestre-
bungen von großen Verwaltungsgemeinschaften und Kreisstädten, die Zuständigkeit auch 
für Landschaftsschutzgebiete und geschützte Biotope an sich zu ziehen, entschieden ent-
gegentreten würden. Gleiches gilt für Bestrebungen von Landratsämtern, die Zuständig-
keit für Naturschutzgebiete zu bekommen. (tr) 

 
1.3 Bergrecht contra Wasserrecht 
Der LNV-Arbeitskreis Karlsruhe hat auf ein „normales“ Auskiesungsverfahren hingewie-
sen, das ursprünglich wie üblich als Verfahren nach § 31 Wasserhaushaltsgesetz (Gra-
bungen in das Grundwasser hinein, es entsteht ein Gewässer) durchgeführt werden sollte, 
nun aber nach dem Bundesberggesetz durchgeführt wird. Anlass war ein Gutachten ü-
ber den Quarzgehalt des Kieses, das vom Antragsteller in Auftrag gegeben worden war 
und einen Quarzgehalt bescheinigt hat, der für die „Herstellung von feuerfesten Erzeug-
nissen“ ausreichen würde. Der Antragsteller beantragte daher, das Verfahren nach 
BBergG durchzuführen.  
Statt der unteren Wasserbehörde im Landratsamt ist damit das Geologische Landesamt - 
als Abteilung in das Regierungspräsidium Freiburg eingegliedert – zuständig. Es unter-
steht der Fachaufsicht durch das Wirtschaftsministerium. Dadurch ist der LNV in einer 
wesentlich schlechteren Anhörungsposition wie beim Wasserrechtsverfahren. Rechtlich 
gibt es nach Aussagen des LNV-Rechtsreferenten keine Möglichkeit, ein Verfahren nach 
Wasserrecht durchzusetzen. (tr) 
 
1.4 Nachhaltigkeits-Fortschrittsbericht der Bundesr egierung 
Im Rahmen der Konsultation zum Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeitspolitik hat der LNV 
im Juni gegenüber der Bundesregierung mit einem eigenen Beitrag Stellung genommen. 
Gefordert wurden Regelungen zur Begrenzung des Stickstoffüberschusses in der Land-
wirtschaft (verbindliche Hoftorbilanz und Festlegung betriebstypabhängiger Bilanzober-
grenzen) sowie eine effizientere Verwendung von Phosphordüngern. Zur Begrenzung des 
Flächenverbrauchs wurde ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgeschlagen. 
 

1.5 LNV-Präsenz beim Deutschen Natur-
schutztag in Karlsruhe 
Beim Deutschen Naturschutztag, der dieses 
Jahr in Baden-Württemberg stattfand, war der 
LNV im Karlsruher Kongresszentrum mit 
einem Stand vertreten. Dabei wurde unser 
Medienprojekt „Ende im Gelände“ einem grö-
ßeren Publikum vorgestellt und erste Wer-
bung für unser neues Medienprojekt „Kurze 
Wege“ gemacht. Auch unser Taschenbuch für 
den Naturschutz fand Beachtung. (zo) 
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1.6  Durchführungsverordnung zur Energieeinsparvero rdnung 
In seiner Stellungnahme zur geplanten Novellierung der (EnEV-DVO) verweist der LNV 
darauf, dass die EnEV ein entscheidendes Instrument des Klimaschutzes ist, weil sie den 
Energieverbrauch von Gebäuden festlegt. Der Gebäudeenergieverbrauch macht aber ei-
nen erheblichen Teil unseres gesamten Energieverbrauchs aus. 

Aufgabe der EnEV-DVO ist es sicherzustellen, dass die in der EnEV gesetzten Standards 
auch erreicht werden. Unter diesem Aspekt hat die EnEV-DVO bisher jedoch vollständig 
versagt! Studien haben gezeigt, dass nicht einmal die Hälfte der neu gebauten Gebäude 
die Standards der ENEV einhalten. Ursache ist die der bisherigen EnEV-DVO zu Grunde 
liegende Strategie, Aufwand, Kosten und Überwachungspersonal zu minimieren und 
stattdessen voll auf Eigenkontrolle durch den Bauherrn zu setzen. Diese Strategie ist völ-
lig fehlgeschlagen. Quintessenz der bisherigen EnEV-DVO lautet: „Ein Vollzug der EnEV 
findet nicht statt!“ 

Der LNV sieht vor diesem Hintergrund erheblichen Bedarf an Nachbesserungen auch zum 
vorgelegten Entwurf einer Novelle, will die Landesregierung nicht ihre Bekenntnisse zu 
Klimaschutz und Energieeffizienz Lügen strafen. 

Die bisherige Verpflichtung des Architekten, Stichproben auf der Baustelle durchzuführen, 
soll nach der EnEV-DVO wegfallen. Abgesehen davon, dass gegen diesen Paragraphen 
bereits bis heute häufig (in der Regel?) verstoßen wurde, ist es 
absurd, die bisher vorgeschriebenen spärlichen Kontrollen 
vollends abzuschaffen. Deshalb bittet der LNV darum, diese 
Stichprobenprüfung wieder in die EnEV-DVO aufzunehmen. 
Ferner soll der Bauherr nach Meinung des LNV nach Fertig-
stellung des Rohbaus einschließlich Isolierung, Fenster, Türen 
und Heizungstechnik durch eine Fachfirma einen Blowerdoor-
test inklusive thermographischen Aufnahmen durchführen zu 
lassen, dessen Ergebnis der Baurechtsbehörde zu übermitteln 
ist. 

In seiner Antwort hat Wirtschaftsminister Pfister die Vorschläge 
unter anderem mit der Begründung zurückgewiesen, dass 
diese dem Bemühen der Landesregierung zur Deregulierung 
und Bürokratieabbau entgegenstehen. (tr) 

 

1.7 Kritik am Energiekonzept 2020 des Wirtschaftsmi nisteriums  
In der gemeinsamen Stellungnahme zum Energiekonzept 2020 des Wirtschaftsministe-
riums vom 14.04.2008 kritisieren die Naturschutzverbände LNV, BUND und NABU den 
Entwurf als nicht geeignet, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforde-
rungen zu bewältigen, die an eine zukünftige Energieversorgung Baden-Württembergs 
gestellt werden. 

· Eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke lehnen die Naturschutzver-
bände, wie auch die Nutzung der Atomkraft insgesamt, aus Gründen der Sicher-
heit, Atommüllproblematik und Wirtschaftlichkeit ab. 

· Die Leistung und damit die Kohlendioxid-Emissionen großer Kohlekraftwerke kön-
nen zurückgedrängt werden, wenn Energieeffizienz, Energieeinsparung und Aus-
bau der erneuerbaren Energien in allen Verbrauchsbereichen engagiert vorange-
trieben werden. 

· Der Verkehrssektor darf angesichts des beträchtlichen Energieverbrauchs und der 
damit verbundenen Klimarelevanz und der wirtschaftlichen Risiken nicht ausge-
klammert werden.  
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· Zwar ist die Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung, der verstärkten Nutzung er-
neuerbarer Energien und der Steigerung der Energieeffizienz richtig erkannt, je-
doch sind die angestrebten Ziele unzureichend und bleiben deutlich hinter den 
Bundeszielen zurück  

· In der Regel müssen die Maßnahmen weitgehend konkretisiert und ausgeweitet 
werden. (tr) 

 
1.8 LNV-Seminar zu den Neuerungen im 
Artenschutzrecht 

Großes Interesse fand das diesjährige  
LNV/IDUR-Seminar „Neues aus dem Arten-
schutzrecht“ am 21.06.2008 in Karlsruhe. Über 
30 Naturschützer/innen aus verschiedenen 
Verbänden informierten sich über die aktuelle 
Rechtslage und neue Entwicklungen. Die Un-
terlagen zum Seminar sind auf der LNV-Ho-
mepage www.lnv-bw.de eingestellt bzw. über 
die LNV-Geschäftsstelle zu beziehen. (logr) 

 

1.9 LNV-Mitarbeit beim Innovationsrat  
Im Rahmen seiner Mitarbeit beim Innovationsrat der Landesregierung hat der LNV-
Vorsitzende Reiner Ehret auf die Chancen angehoben, welche die baden-württem-
bergische Wirtschaft zukünftig in der Energie- und Umwelttechnik haben könnte. Um die-
se Entwicklung zu beschleunigen, hat er ein steuerliches Anreizsystem vorgeschlagen, bei 
dem umweltschädliche Produkte be- und umweltfreundliche Produkte entlastet wer-
den.(zo) 

 
1.10 Stellungnahme zum Entwurf der „Richtlinie zur Förderung des Clusters Forst 
und Holz in Baden-Württemberg“ 
Der LNV begrüßt im Grundsatz die Förderrichtlinie zur Clusterförderung im Bereich Forst 
und Holz und die nachhaltige Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz.  

Kritisch dürften jedoch die Hinweise sowohl im MLR-Anschreiben als auch in der Förder-
richtlinie zu den hohen Holzvorräten in Baden-Württemberg sein. Ziel der Richtlinie darf es 
nicht sein, vermehrt Holz einzuschlagen! Selbst wenn im Privatwald evtl. Holzvorräte ste-
hen, die unter Beachtung der forstlichen Nachhaltigkeit zusätzlich zum bisherigen Ein-
schlag geerntet werden könnten, ist es nicht das Ziel und Anliegen der EFRE-Verordnung 
der EU, Arbeitsplätze durch vermehrten Holzeinschlag und damit auf Kosten der Biodiver-
sität zu schaffen! Vielmehr soll die Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen in der Pro-
duktentwicklung und Verarbeitung gesteigert werden, wozu bessere Zusammenarbeit 
auch zwischen Forschung und Anwendung dienen soll. Der LNV weist darauf hin, dass 
der Staatsforst die Grenzen der forstlichen Nachhaltigkeit längst überschritten hat, was 
auf Kosten der Biodiversität und Umwelt geht. Der LNV lehnt Ähnliches im Privatwald ab. 
Dies um so mehr, als bislang keine gute fachliche Praxis in der Waldbewirtschaftung defi-
niert oder gar rechtlich bindend festgeschrieben ist, insbesondere nicht im Privatwald. (zo) 
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1.11 LNV-Beitrag zum Energietag 2009 
 

Beim Energietag am 13.9.08 war der LNV mit 
einem „Energie-Erlebnis-System“ vertreten. 
Dazu konnten Besucher unseres Standes mit 
einem umgebauten Hometrainer Strom erzeu-
gen und so selbst den Kraftaufwand „erleben“, 
der notwendig ist, um sich ein Glas frischen 
Orangensaft zu pressen oder verschiedene 
Lampenarten zu betreiben – was unter ande-

rem von Minister Peter Hauk ausprobiert 
wurde. Große Aufmerksamkeit fand trotz 
regnerischem Wetter ein Interview, das 
SWR-Moderator Markus Brock mit unserem 
Vorsitzenden Reiner Ehret und Umweltmi-
nisterin Tanja Gönner führte, in welchem es 
um den Stellenwert der Energiepolitik in der 
Landesregierung ging.(zo) 
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2 Landesthemen 
 
2.1 Vogelschutzgebiete, CD-Rom 
Mitte März ging sie endlich ein: die lang erwartete CD-Rom „Vogelschutzgebiete in Baden-
Württemberg“, die die Gebiete der endgültigen Meldung vom Dezember 2007 umfasst. 
Die CD-Rom wurde an alle LNV-Arbeitskreise verteilt und kann im weiteren Bedarfsfall 
kostenlos bei der JVA Mannheim angefordert werden. Die Gebiete sind jedoch auch im In-
ternet zu finden: www.natura2000-bw.de .  
Die Nachmeldung umfasst 6,04 % der Landesfläche. Zusammen mit den bereits gemel-
deten Vogelschutzgebieten beträgt die Gesamt-Vogelschutzgebietskulisse 395.954 ha 
oder 10,9 % der Landesfläche. Abzüglich der weiträumigen Überschneidungen mit den 
FFH-Gebieten umfasst die Natura 2000-Kulisse für Baden-Württemberg nunmehr 17,03 
% der Landesfläche.  

Nachkartierungen aufgrund der Proteste von Seiten der 
Gemeinden und Industrie haben auf 3.917 ha stattgefun-
den. Ziel war es, die ornithologische Wertigkeit der Flächen 
in Zweifelsfällen nachzuprüfen und die Flächen herauszu-
nehmen. Da von den Erweiterungsvorschlägen der Natur-
schutzverbände und der Gemeinden insgesamt 2.824 ha 
neu übernommen worden sind, die Kulisse seit den Ge-
bietsvorschlägen vom November 2006 aber insgesamt um 
375 ha verkleinert wurde, sind wohl 3.199 ha Flächen der 
ursprünglichen Vorschlagsliste herausgenommen worden. 
(tr) 

 
2.2 Berichtspflicht des Landes zur FFH-Richtlinie 
Das Land ist nach der FFH-Richtlinie zur Berichterstattung an die EU-Kommission zu di-
versen Fragen verpflichtet, so zu den Erhaltungszuständen der Lebensraumtypen und Ar-
ten und zu den ergriffenen Maßnahmen zu deren Schutz. 
Die Erhaltungszustände der Arten wurden in einem Ampelschema grün – gelb –rot darge-
stellt. Für die Verbreitung der Lebensraumtypen und Arten existieren Karten im Raster der 
Topographischen Karten. Die Unterlagen gingen allen LNV-Arbeitskreisen auf CD-Rom 
zu. 
Aufgrund dieser Berichtspflicht des Landes Ende 2007 und den Rückmeldungen der EU-
Kommission bzw. des ETC (Naturschutz-Fachbehörde der EU-Kommission) wurden Ab-
grenzungsänderungen an drei FFH-Gebieten und Änderungen der Schutzzwecke in 28 
der der Standarddatenbögen vorgenommen (Wegfall oder Ergänzung von Lebensraumty-
pen oder Arten). (tr) 

 
2.3 PEPL  Nr. 8 für ein Natura 2000-Gebiet abgeschl ossen 
Der achte Pflege- und Entwicklungsplan für ein Natura 2000-Gebiet wurde am 09.04.2008 
abgeschlossen: der PEPL Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach mit Teilen des 
Vogelschutzgebiets Simonswald-Rohrhardsberg. 
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2.4 Umweltministerium bietet „Umweltgoogle" an  
 
Das Umweltministerium Baden-Württemberg bietet seit Jahren im Internet ein Landesum-
weltportal an, in dem die auf viele Webserver verteilten Umweltinformationen der Behör-
den im Land zusammengeführt sind und durchsucht werden können. Mit der bisher einge-
setzten Suchmaschinentechnik konnte nur ein Teil der Internetseiten gefunden werden. 
Wichtige Informationen, die zum Beispiel in Umweltdatenbanken und Umweltkarten ste-
cken, konnte der Nutzer damit nur sehr schwer finden. Es waren viele Mausklicks nötig, 
um dorthin zu navigieren. Auch über die bekannten Suchmaschinen im Internet sind diese 
wertvollen Umweltdaten nicht auffindbar.  
Durch den Einsatz der Google Search Appliance (GSA) 
eröffnet das Umweltministerium dem Bürger neue Mög-
lichkeiten. Nun finden die Nutzer auch Inhalte aus Um-
weltdatenbanken und Umweltkarten, ferner Fachbegriffe 
aus einem Umweltthesaurus  Damit ermöglicht das UM den Bürgern aktiv einen freien Zu-
gang auf unsere Umweltinformationen wie laut Landesumweltinformationsgesetz vorge-
sehen. 
Das Internetangebot umfasst inzwischen über 60.000 Informationsseiten und Zugriffs-
möglichkeiten auf Umweltdaten und thematischen Umweltkarten.   
Das Umweltportal Baden-Württemberg ist im Internet unter der Adresse 
www.umwelt.baden-wuerttemberg.de oder www.umwelt-bw.de erreichbar und bietet In-
formationen u. a. zu Themen wie Abfall, Altlasten, Boden, Chemikalien, Luft und Klima, 
Lärm und Erschütterungen, Nachhaltige Entwicklung, Natur und Landschaft, Strahlung, 
Wasser (UM) 
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3 Bundes-/Europathemen 
 

3.1 Stellungnahme zum Entwurf für Umweltgesetzbuch 
Im Rahmen der Verbändeanhörung haben sich DNR, BBN, BUND und NABU in einer 
gemeinsamen Stellungnahme kritisch mit den geplanten Neuregelungen des Naturschutz-
rechts auseinandergesetzt .Die Stellungnahme kann als PDF-Datei unter 
http://www.dnr.de/publikationen/news/docs/Stellungnahme11.06.08.pdf herunter geladen 
werden. 
 
3.2 Keine verlässlichen Daten zum Rückgang der biol ogischen Vielfalt 
Für den Rückgang der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft seit 1992 in Deutschland 
und in Europa liegen weder für landwirtschaftliche Nutzpflanzen noch für Nutztiere ver-
lässliche Daten vor. Dies erklärt die Bundesregierung in ihren Antworten (16/8746, 
16/8787) auf zwei Kleine Anfragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (16/8623, 
16/8624). Veränderungen in der Agrobiodiversität würden sich in der Regel schleichend 
vollziehen, heißt es weiter. Es sei allerdings davon auszugehen, dass auf der Artenebene 
weder bei den Nutzpflanzen noch bei den Nutztieren Arten ausgestorben seien. Jedoch 

seien Bestandsrückgänge bei 24 von den 
heute 36 registrierten einheimischen Ras-
sen in den Berichtsjahren 1997 bis 2006 zu 
verzeichnen. Die wesentlichen Ursachen 
für den Rückgang biologischer Vielfalt 
seien die Zerstörung von Lebensräumen 
und Änderungen in Art und Intensität der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Die negative 
Entwicklung werde zum Teil noch durch die 

gezielte Einführung sowie die durch den zunehmenden internationalen Reiseverkehr ü-
berhöhte Einschleppung von Arten aus anderen Regionen und Erdteilen verschärft. Da-
durch könne es langfristig durch Ausbreitung gebietsfremder Arten in der neuen Lebens-
welt zur Gefährdung heimischer Arten und natürlicher und naturnaher, aber auch genutz-
ter Ökosysteme kommen. Des Weiteren seien auch Bevölkerungswachstum, das ver-
änderte Ernährungs- und Nachfrageverhalten der Verbraucher und der wirtschaftliche 
Strukturwandel in der Erzeugung und im Handel von großer Bedeutung für den Rückgang 
der Agrobiodiversität. (BTD/zo) 
 
16/8746: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/087/1608746.pdf  
16/8787: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/087/1608787.pdf  
16/8623: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/086/1608623.pdf  
16/8624: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/086/1608624.pdf  
 
3.3 Rechtsextreme stecken hinter Ökozeitschrift 
Vom DNR sind wir auf einen Artikel in der Tageszeitung (taz) aufmerksam gemacht wor-
den, nachdem die Herausgeber der Zeitschrift „Umwelt & Aktiv“ der rechtsextremen Szene 
entstammen. In der Satzung des herausgebenden Vereins „Mitgard e.V.“ steht, dass auf 
bestehende Umweltorganisationen Einfluss genommen werden soll, dies wohl auch mit 
Hilfe unverfänglicher Artikel und Autoren. Hier gibt es den ausführlichen Artikel zum Nach-
lesen (alternativ Bezug über die LNV-GS): 
http://www.taz.de/digitaz/2008/07/18/a0059.nf/text (DNR/zo) 



15 
 

LNV-Rundschreiben 2+3/2008 

 

4 Gesetze, Verordnungen, Rechtssprechung 

... Internationales und der EU  
4.1 EU-Verordnung gegen Leerlaufverluste von Büro-/  Haushaltsgeräten  
Im Juli haben Vertreterinnen und Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommis-
sion eine Verordnung zur Begrenzung der Stromverluste im so genannten "Bereitschafts- 
und Schein-Aus-Zustand" von Büro- und Haushaltsgeräten beschlossen. Nach Beteiligung 
des EU-Parlaments werden die neuen Vorgaben für Elektrogeräte ab 2010 gültig. Die EU-
Verordnung wird unmittelbar in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten wirksam. Mithilfe der ge-
planten Maßnahmen ist EU-weit eine Minderung unnützer Stromverluste um 35 Milliarden 
Kilowattstunden (kWh) pro Jahr bis zum Jahr 2020 zu erwarten. Dies entspricht einer Ein-
sparung von 14 Millionen Tonnen des Klimagases Kohlendioxid (CO2) bzw. etwa neun 
Großkraftwerken mit 800 Megawatt Leistung, davon eines allein in Deutschland. Nach der 
geplanten Regelung dürfen Computer, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und weitere Bü-
ro- und Haushaltgeräte ab 2010 nicht mehr als ein Watt im Bereitschafts- und im Schein-
Aus-Zustand verbrauchen. Haben die Geräte eine Informationsanzeige, dürfen es zwei 
Watt sein. Nach drei Jahren sinken die Grenzwerte auf die Hälfte. " 
Tabelle Leerlaufverluste in Büros und Haushalten/Einsparpotentiale (EU, Deutschland): 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2008/pdf/leerlaufverluste-pi5408.pdf  
 

... des Landes  

4.2 Naturschutz-Zuständigkeitsverordnung  
 
Die neu gefasste Naturschutz-Zuständigkeitsverordnung ist am 28. Juni 2008 in Kraft ge-
treten. Folgende Änderungen sind zu beachten: 

 Den unteren Naturschutzbehörden ist die Zuständigkeit für Ausnahmen und Befreiungen 
für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten (§ 43 Abs. 8 Nr. 4 
und 5 sowie § 62 BNatSchG) (mit Ausnahme der streng geschützten 
Tier- und Pflanzenarten) für das ganze Kreisgebiet übertragen worden. 
Bisher waren die unteren Naturschutzbehörden hierfür bereits im 
Innenbereich und im Bereich von Wohngebäuden und Hofstellen im 
Außenbereich zuständig.  

Die Zuständigkeit für Ausnahmen und Befreiungen für streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten verbleiben bei den Regierungspräsi-
dien, da diese fachlich häufig überregional beurteilt werden müssen.  

Neu ist die Kollisionsnorm des § 2 für den Fall, dass Ausnahmen sowohl für besonders als 
auch für streng geschützte Arten erforderlich sind. Zuständig für die artenschutzrechtli-
chen Entscheidungen bzw. Befreiungen sind in solchen Fällen künftig allein die Regie-
rungspräsidien. Hiermit wird vermieden, dass bei einem einheitlichen Vorgang sowohl die 
untere als auch die höhere Naturschutzbehörde formell eigenständige Entscheidungen zu 
treffen haben. 

Wie bisher bleibt es Aufgabe der unteren Naturschutzbehörde, im Rahmen ihrer frühzeiti-
gen Beteiligung als Träger öffentlicher Belange den erforderlichen Untersuchungsumfang 
zu beurteilen. Zu den Anforderungen an die Ermittlungstiefe verweist das Ministerium auf 
die Rechtsprechung des BVerwG zur Eingriffsregelung (u.a. Urteil vom 27.10.2000, 4 A 
18/99, Rdnr. 53; Urteil vom 09.06.2004, Az. 9 A 11/03, Rdnr. 90) sowie zum Ermittlungs-
aufwand bei der artenschutzrechtlichen Prüfung (Beschluss vom 18.06.2007, Az. 9 VR 
13/06, Rdnr. 20). Unter diese Aufgabe fällt auch die Feststellung, ob nach Maßgabe des § 
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42 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen ein artenschutzrechtliches Verbot vermieden wer-
den kann. (logr.) 
Der Text der Naturschutz-Zuständigkeits-VO ist beim LNV erhältlich. 

 

Urteile   

4.3 Klagen gegen überhöhte Feinstaubwerte erlaubt  
Laut EuGH-Urteil vom 25.7.2008 in der Rechtssache C-237/07 ist die Feinstaub-Verord-
nung dahingehend auszulegen, dass unmittelbar betroffene Einzelne im Fall der Gefahr 
einer Überschreitung der Grenzwerte oder der Alarmschwellen bei den zuständigen natio-
nalen Behörden die Erstellung eines Aktionsplans erwirken können, auch wenn sie nach 
nationalem Recht über andere Handlungsmöglichkeiten verfügen sollten, um diese Be-
hörden dazu zu bringen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung zu treffen. 

Den Mitgliedstaaten obliegt – unter der Aufsicht der nationalen Gerichte – nur die Ver-
pflichtung, im Rahmen eines Aktionsplans und kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte oder der Alarmschwellen 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände und aller betroffenen Interessen auf 
ein Minimum zu verringern und schrittweise zu einem Stand unterhalb dieser Werte oder 
Schwellen zurückzukehren (zo) 
Gesamtes Urteil siehe unter http://lexetius.com/2008,1843   

 
4.4 Gerichtsurteil: Anbau von Genmais macht Honig u nverkäuflich  
Das Verwaltungsgericht Augsburg hat festgestellt, dass Honig, welcher Blütenpollen des 
gentechnisch veränderten Mais MON 810 enthält, nicht verkehrsfähig ist. Nach Auffas-
sung der Richter stellt der Anbau eine wesentliche Beeinträchtigung des Imkers dar, weil 
er solchen Honig nicht verkaufen darf. Auch geringste Spuren der Blütenpollen führen 
zum Verlust der Verkehrsfähigkeit, da der Genmais keine Zulassung als Lebensmittel hat. 
Nach Auffassung des Gerichtes hat der Imker jedoch keinen Schutzanspruch gegenüber 
dem Anbau. Das Gericht mutet ihm zu, die Völker während der Maisblüte an einen ande-

ren Standort zu verbringen. Nach Abwägung der Verhältnismä-
ßigkeit sei dies vom Imker zu verlangen.  
Allerdings wies das Gericht darauf hin, dass der Imker zivil-
rechtliche Schadensersatzansprüche gegenüber dem Anbauer 
geltend machen kann. Die Richterin gestand dem Imker zu, 
dass ihn eine Ausweitung des Genmais-Anbaues vor ein unlös-
bares Problem stellen wird. Das Urteil sei jedoch nur für diesen 

Einzelfall im Jahr 2008 gefällt. Die Entscheidung macht damit deutlich, dass die Imkerei 
durch die Agro-Gentechnik im Kern getroffen ist. (zo) 
Urteil im Gerichtsverfahren zum Genmais MON 810 am Verwaltungsgericht in Augsburg 
am 30. Mai Auskunft über den Stand des Verfahrens  www.bienen-gentechnik.de 
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5 LNV – Intern 

5.1 LNV-Ehrennadel 
Der Landesnaturschutzverband Baden-Würt-
temberg hat am 12. April 2008 drei außerge-
wöhnlichen Persönlichkeiten des Naturschutzes 
seine LNV-Ehrennadel verliehen. Als festlicher 
Höhepunkt der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung in Stuttgart wurden Erika Scheuch 
(Bildmitte) aus Stühlingen, Werner Brekle aus 
Ludwigsburg (im Bild rechts) und Dieter Dobler 
aus Reutlingen ausgezeichnet. Die Ehrung 
wurde vom LNV-Vorsitzenden Reiner Ehret vor-
genommen.  

 

5.2 LNV-Mitgliederversammlung 
Die diesjährige LNV-Mitgliederver-
sammlung fand am 12. April im Stutt-
garter Museum am Löwentor statt.  

Der Fachvortrag von Wolfgang Güttler, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
der Landschaftspflegeverbände (im 
Bild unten in der Mitte) stand unter 
dem Thema „Landschaftspflege – quo 
vadis?“ Als weiterer Teilnehmer an der 
anschließenden Podiumsdiskussion 
war Ministerialdirigent Joachim Hauck 

vom Ministerium für Ernährung und 
Ländlichen Raum (im Bild rechts) 
eingeladen. Hauptanliegen des LNV war, 
dem Ministerium die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit flächendeckender 
Landschaftsplege- /erhaltungsverbände 
aufzuzeigen. 

Wichtigste Vereinsangelegenheit war der 
Beschluss für eine moderate Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge.(zo) 

 

 

5.3 LNV-Termine 

20.11.08 LNV-Arbeitskreissprechertreffen  im Regierungsbezirk Tübingen  
17-20 Uhr Restaurant „Ulmer Stuben“, Zinglerstraße 1 in Ulm 

zum Vormerken: 

29.1.09 Filmpremiere des neuen LNV-Films "Kurze Wege", Filmakademie Ludwigsburg 

25.4.09 LNV-Mitgliederversammlung in Stuttgart 
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5.4 Informationen und Anfragen der Geschäftsstelle 

Der LNV erhält vom Ministerium für Ernährung und Ländlichem Raum jährlich das Ar-
beitsprogramm der Flurneuordnungsverwaltung . Das aktuelle Arbeitsprogramm wurde 
an alle LNV-Arbeitskreise und die § 67-Verbände verteilt und kann von weiteren Interes-
senten in der LNV-Geschäftsstelle angefordert werden. (tr) 
 
An der Umfrage über die zukünftige Gestaltung unseres Rundschreibens  haben 20 
Arbeitskreise teilgenommen Als Fazit war festzuhalten: 

· große Zustimmung für „kürzer und häufiger“ 
· hohe Akzeptanz für den Email-Versand 
· weniger Interesse für bundesweite Themen 
· große, aber keine vollkommene Zustimmung für einen Newsletter als Alternative, 

Rundschreiben in der jetzigen Form nach wie vor gewünscht 

Die Geschäftsstelle arbeitet deswegen zur Zeit an einer Lösung, welche diese Anregun-
gen aufnimmt; über de endgültige Gestaltung wird der Vorstand entscheiden. 
 

Um schneller und einfacher über verbandsinterne Informationen verfügen zu können, 
können LNV-Mitgliedsverbände, LNV-Vorstand, die -Arbeitskreise und –Referenten zwi-
schenzeitlich auf die Internen Seiten der LNV-Homepage  zugreifen. Die Zugangsdaten 
wurden Ende Oktober mitgeteilt. 

 

5.5 Personalien, Vertretung in Gremien 

Neuer LNV-Referent für Geologie, Grundwasser und Geotherm ie ist Dr. Wilhelm 
Schloz aus Esslingen (Kontakt über die LNV-Geschäftsstelle). Wir danken Herrn Dr. 
Schloz sehr herzlich, dass er sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellt und wünschen 
ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg! 

Frau Isolde Korb  hat ihr Amt als Referentin für Kommunalpolitik niedergelegt . Wir 
danken ihr recht herzlich, dass Sie uns für dieses Amt zur Verfügung gestanden hat. 

Neuer Sprecher im LNV-AK Rems-Murr ist Robert Auersperg. Der LNV dankt Herrn Au-
ersperg für seine Bereitschaft und wünscht ihm für seine neue Aufgabe alles Gute! 

Herr Wolfgang Hoffmann (Nachfolger von H. Heitz) hat die Bereichsbearbeitung Bereich 
Ettenheim im Ortenaukreis aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen niedergelegt. 
Wir danken herzlich für sein Engagement und wünschen ihm viel Gesundheit.  

In der Projektgruppe „Grüne Gentechnik “ des MLR arbeiten seit diesem Jahr für den 
LNV und die anderen anerkannten Naturschutzverbände der NABU-Landesvorsitzende  
Dr. Andre Baumann  und Gottfried May-Stürmer  (BUND) mit.  

 

Aus unseren Mitgliedsverbänden: 

Neuer Vorsitzender  des Landesverbandes für Höhlen - und Karstforschung  Baden - 
Württemberg ist Wolfgang Siegel aus Westerheim. 
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5.6 LNV-Infos. Tipps und Positionen 
(als Downloads auf der LNV-Homepage oder über die LNV-GS erhältlich) 
 

Tagungsband des 8. LNV-Zukunftsforums " NaturLernen " vom 17.10.2007  
Den Interessierten und/oder Betroffenen ist das Problem bes-
tens bekannt: Die Überfütterung unserer jungen Mitmenschen 
mit den zahllosen Ablenkungs- und Zerstreuungsmitteln lässt 
nur wenig Zeit und geistigen Freiraum für Phänomene wie Na-
tur, Nachhaltigkeit oder Reflexionen über die Rolle des Men-
schen in der Natur. Sieben Referenten und Referentinnen hat-
ten Wege aufgezeigt, wie man diesem Problem begegnen 
kann. download  

 
LNV-Info 06/2008: Ausgleichsmaßnahmen und deren Übe rwachung nach der SUP-
Richtlinie  
In Baden-Württemberg gab es bislang keine rechtliche Vorgabe, die Behörden oder Ge-
meinden zur Überwachung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verpflichtet, weder zu 
ihrer Durchführung noch zu ihrer Funktionsfähigkeit. Ähnliches gilt für die Überwachung 
der Spätfolgen von Eingriffen. Seit dem 21. Juli 2004 hat sich die Situation auf Grund der 
so genannten SUP-Richtlinie der EU geändert. download 
  
LNV-Info 05/2008: Fundstelle für Rechtsvorschriften   
Im Auftrag des baden-württembergischen Innenministeriums stellt die juris GmbH das 
Landesrecht Baden-Württemberg als kostenlosen Service im Internet (Landesrecht BW 
Bürgerservice) bereit. Damit haben Sie Zugriff auf alle geltenden Gesetze und Rechts-
verordnungen Baden-Württembergs sowie die wichtigsten des Bundes und der EU, die 
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und vieles mehr download sowie 
www.landesrecht-bw.de  
 
LNV-Info 04/2008: Perspektiven für die Kultur-
landschaft  
Unsere gewachsene Kulturlandschaft wird zu-
nehmend zum ,,Pflegefall". Der ,,Flächen-
verbrauch" schreitet weiter voran und verwandelt 
gewachsene Kulturlandschaft zu Wohn-, Industrie- 
und Verkehrslandschaften. Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen, aber auch Erholungsräume für den 
Menschen, nehmen dramatisch ab. Schwer 
wiegende Gründe dafür, den Flächenverbrauch 
unverzüglich drastisch einzudämmen. download  
 
LNV-Info 03/2008: Neuigkeiten aus dem Artenschutzre cht  
Das Artenschutzrecht ist durch EU-Recht und das Bundesnaturschutzrecht direkt geregelt 
und muss nicht in die Landesnaturschutzgesetze aufgenommen werden. Der LNV stellt in 
diesem Info diejenigen Paragraphen des BNatSchG, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
von 1992 (92/43/EWG) und der Vogelschutz-Richtlinie von 1979 (79/409/EWG) zusam-
men, die den besonderen Artenschutz betreffen. Zusätzlich wurde § 21a BNatSchG zu 
Schäden an bestimmten Arten aufgenommen. download  
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LNV-Info 02/2008: Wege zu einer innovativen und zuk unftsfähigen Energiewirtschaft  
Erarbeitet von LNV-Referent Dr. Joachim Nitsch  
Bis 2020 muss das Fundament für eine nachhaltige Energieversorgung errichtet werden. 
Baden-Württemberg kann aber nur dann einen angemessenen Beitrag zu den aktuellen 
Klimaschutzzielen erbringen, wenn die Energie-Effizienz deutlich verbessert wird, und die 
erneuerbaren Energien ausgebaut werden. download  
 
LNV-Info 01/2008: Beschleunigtes Bebauungsplanverfa hren im Innenbereich  
Mit der Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB) vom 21.12.06 wurde die Möglichkeit des 
beschleunigten Bebauungsplanverfahrens für den Innenbereich eingeführt. Die ursprüng-
lich begrüßenswerte Idee, innerörtliche Brachflächen einer beschleunigten Wiedernutzung 
zuzuführen, ist allerdings mit Nachteilen für den Natur- und Umweltschutz ausgefallen, 
weil mit dem beschleunigten Verfahren die Pflicht zur Erstellung eines Umweltberichts, zur 
Umweltprüfung und zum Teil sogar die Ausgleichspflicht entfallen. download  
 
 
5.7 LNV-Pressemitteilungen 
(zur vollständigen Pressemitteilung bitte online auf die Überschrift klicken) 
 
LNV legt Entwurf seines Positionspapiers zur Waldnu tzung vor:  
vom 17.10.2008 
Ziel der naturnahen Waldwirtschaft ist die Erhaltung und Schaffung von Wäldern mit ho-
hen Anteilen standortsheimischer Baumarten. Maßstab ist die potentielle natürliche Wald-
gesellschaft. Angestrebt wird ein mehrstufiger, ungleichaltriger Waldaufbau.  
ferner: siehe hier auch Entwurf des Positionspapiers  
 
LNV-Kritik am Landesetat 2009:   
vom 06.10.2008  
LNV-Vorsitzender Reiner Ehret übt heftige Kritik an den Entschlüssen von Minister Hauk, 
im Jahr 2009 laut Presseberichten drei Millionen Euro beim Naturschutz und bei der 
Landschaftspflege zu sparen. Dies sei eine „Ohrfeige für alle Naturschützer im Land!“  
 
LNV unterstützt Ministerin Gönners Haltung zum Fläc henverbrauch:  
vom 02.09.2008  
Die Erkenntnis von Umweltministerin Gönner, dass die wirtschaftliche Entwicklung der 
Kommunen von der Flächen-Inanspruchnahme entkoppelt werden muss, stößt beim Lan-
desnaturschutzverband auf uneingeschränkte Zustimmung. Damit kommt die Ministerin 
einer Forderung nach, die von den Umweltverbänden schon seit Jahren vertreten wird - 
und übrigens von der Landesregierung schon im Umweltplan 2000 formuliert wurde.  

�
Fazit des Landesnaturschutzverbandes im 4. 
Jahr der Forstreform:  
vom 19.08.2008  
Nach Umsetzung der Verwaltungsreform erreichen 
den LNV vielerorts Klagen über mangelhafte Wald-
bewirtschaftung erreichen. Es fehlt an Personal und 
Regeln für die naturnahe Waldbewirtschaftung 
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Landesgesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung „nic ht ausreichend“ :   
vom 24.7.2008  
Als „nicht ausreichend“ bezeichnen LNV und NABU die geplanten Änderungen des Lan-
desgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG), mit der auch die Strategi-
sche Umweltprüfung in Landesrecht umzusetzen ist. Leider nehme der aktuelle Geset-
zesentwurf viele Eingriffe von der Prüfungspflicht aus oder setzt die Grenze, ab der Ein-
griffe geprüft werden müssen, zu hoch an. 
�
Anstieg des Flächenverbrauchs in Baden-Württemberg  
vom 14.07.2008  
Die vom Statistischen Landesamt bekannt gegebene Zahl von 10,3 ha Flächenverbrauch 
pro Tag im Jahr 2007 bezeichnete der LNV-Vorsitzende Reiner Ehret als „schallende Ohr-
feige“ für die Bündnispartner im „Aktionsbündnis Flächen gewinnen in Baden-Würt-
temberg“, das vor knapp 4 Jahren mit viel Pomp ins Leben gerufen wurde. Besonders är-
gerlich sei es, dass die Umweltministerin in erster Linie vom Wirtschaftsministerium per-
manent ausgebremst würde.   
 
Atom-Diskussion ist unerträglich  
vom 08.07.2008  
LNV-Vorsitzender Reiner Ehret sieht die Atomdiskussion der Landesregierung als Aus-
druck der Angst und der Unfähigkeit, mit Mut und Kraft Baden-Württemberg in die Zukunft 
zu führen. „Das größte Kraftwerk ist der Erfindergeist, der den Energieverbrauch drosselt, 
die Energieerzeugung und den Energieverbrauch effizienter gestaltet. Hier könnte Baden-
Württemberg Weltspitze sein.  
 
Keine neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen auf die grü ne Wiese!  
vom 25.06.2008  
Der Landesnaturschutzverband unterstützt den Regionalverband Stuttgart in seinem An-
liegen, dem ausufernden Flächenverbrauch einen Riegel vorzuschieben, hält die Ansätze 
aber für zu zögerlich. Für den LNV ist es unverständlich, dass sich die Kreise und Kom-
munen gegen diese Vorhaben so vehement zur Wehr setzten. 
 
LNV-Stiftungsrat besichtigt Förderprojekte  
vom 18.06.2008  
Außerordentlich beeindruckt war der Stiftungsrat der LNV-Stiftung bei seiner Besichti-
gungstour im Raum Heilbronn / Bruchsal. Besucht wurden drei Natur- und Artenschutz-
projekte, die von ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützern initiiert und mit 
Unterstützung der LNV-Stiftung umgesetzt werden. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, 
Reiner Ehret sowie die Mitglieder Dr. Heiner Grub, Fritz Endemann und Reinhard Wolf 
überzeugten sich von der sachgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel und fanden bei 
allen drei Projekten ihre Erwartungen weit übertroffen. 
  
LNV mahnt: Klimaschutz besteht nicht nur in der För derung von Kraftwerkstech-
nologien!  vom 17.06.2008 
Wer die technologische Weiterentwicklung auf dem Gebiet der 
Energieversorgung auf Kraftwerke reduziert, hat nach Ansicht 
des Landesnaturschutzverbandes die Herausforderungen, 
welche auf unsere Energieversorgung zukommen, nicht 
verstanden. Stattdessen gälte es, das Augenmerk wesentlich 
stärker auf die Unterstützung der eigentlichen „Zu-
kunftstechnologien“ im Energiebereich zu richten.  
�
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LNV warnt angesichts der jüngsten Unwetterphase: De r Klimawandel trifft alle!   
vom 12.06.2008 
Ganz sicher hat es auch in der Vergangenheit extreme Witterungsereignisse gegeben, 
doch noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen haben sich diese zeitlich und räum-
lich so extrem gehäuft wie zur Zeit. Durch die inzwischen bis zu 3 Grad gestiegene Was-
sertemperatur im Atlantik gelangt wesentlich mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, was 
zu immer stärkeren Tiefdruckgebieten führt und Mitteleuropa immer mehr Stürme und 
Gewitter von subtropischem Ausmaß beschert.  
 
LNV lehnt „Genesis-Park“ bei Heidelberg ab   
vom 10.06.2008  
Der LNV spricht sich gegen einen von Kreationisten geplanten „Genesis-Park“ bei Heidel-
berg in der Metropolregion Rhein-Neckar aus. In einem Ballungsraum eines bereits über-
besiedelten Landes seien keine 50 ha Landschaft übrig, aus denen man einen Freizeit-
park machen könne, nur um dort sektiererische Bibelauffassungen zu verbreiten.  
 
LNV-Kritik am lasches Vorgehen des Wirtschaftsminis teriums bei der Energie-
einsparverordnung (EnEV)   
vom 07.05.2008  
Würden die neuen Durchführungsbestimmungen zur Energieeinsparverordnung (EnEV) 
wie geplant festgesetzt, seien nicht einmal die darin gesteckten „bescheidenen“ Landes-
ziele zu erreichen. LNV-Vorsitzender Reiner Ehret fordert Ministerpräsident Oettinger auf, 
dafür zu sorgen, dass neue Häuser zukünftig mit einem verlässlichen Energiestandard 
gebaut werden.  
  
LNV-Tipps für einen rücksichtsvollen Aufenthalt in Wald und Feld  
vom 29.04.2008  
Wer freut sich nicht auf den Ausflug am 1. Mai oder an den folgenden Feiertagen mitten 
hinein in die herrliche Natur? Gleichzeitig führt dieser Ansturm nach Beobachtung der Na-
turschützer jedoch zu einer erheblichen Belastung für die Tier- und Pflanzenwelt.  
 
BUND, NABU und LNV präsentieren alternatives Energi ekonzept 2020:  
vom 15.04.2008  
Das Energiekonzept der Landesregierung ist völlig ungeeignet, um die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen. Die Verbände stellen ihren Al-
ternativvorschlag vor, den der renommierte Energieexperte Dr. Joachim Nitsch (Bild) aus-
gearbeitet hat. Das vollständige Energiekonzept finden Sie hier. 

 
LNV zum Bioenergie-Gutachten des Nachhaltig-
keitsbeirats:  
vom 11.04.2008  
Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
(LNV)�  begrüßt die klaren Aussagen des vom Nachhal-
tigkeitsbeirat erstellten Biomasse-Gutachtens. Sie zei-
gen auf, dass für die Nutzung von Biomasse – obwohl 
nötig und im Grundsatz sinnvoll – klare Grenzen gesetzt 
werden müssen.  
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LNV zu den Klimafolgekosten: �
vom 27.03.2008  
Der LNV fordert, dass angesichts der jetzt vorgelegten Zahlen der DIW-Weisen - 129 Mil-
liarden Kosten wegen des Klimawandels - Umschichtung von Haushaltsmitteln erfolgen. 
Weg von klimaschädlichen Investitionen wie Straßenbau oder Prestige-Objekten wie 
Stuttgart 21 hin zu Maßnahmen für Energieeffizienz und –Energieeinsparung. Vom Um-
weltministerium wurden dazu in der Vergangenheit mehrere taugliche Programme aufge-
legt, sie leiden aber alle an einer chronischen Unterfinanzierung.  
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�

6 Wettbewerbe, Aktionen  
 

6.1 Infos für energieeffiziente Stadtbeleuchtung  
Erste Ergebnisse des Bundeswettbewerbs und Start in die nächste Runde 
Allein der Energieverbrauch für die Beleuchtung von Straßen und Plätzen in Deutschland 
entspricht dem von rund 1,2 Millionen Haushalten und führt zu einem Kohlendioxidaus-
stoß von über zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Der Energieverbrauch ließe sich mit der 
verfügbaren Technik halbieren. Kommunen 
können dabei viel Geld sparen. Das Bundes-
umweltministerium (BMU), die KfW-
Bankengruppe und das Umweltbundesamt 
(UBA) haben deshalb den Wettbewerb ins 
Leben gerufen. Der erste Teil richtete sich 
an Anbieter der Beleuchtungstechnik. Als 
Ergebnis liegen Informationen über 
verfügbare, energieeffiziente und 
klimafreundliche Techniken für die 
Stadtbeleuchtung vor. Die Techniksammlung 
ist veröffentlicht unter http://www.umweltbundesamt.de. 
Startschuss für den zweiten Teil war am 27. Oktober. Weitere Informationen finden Sie 
unter http://www.bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de. Dort finden die Kommunen 
auch die Unterlagen zum Wettbewerb. Die Berliner Energieagentur (BEA) begleitet den 
gesamten Bundeswettbewerb. Kontakt:  Sabine Piller, Tel.: 030 / 29 33 30 56; E-Mail: 
info@bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de. Bewerbungsschluss für den Kommunen-
wettbewerb ist der 27. Februar 2009.  
Die Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte, in die sich auch eine energieeffiziente 
Stadtbeleuchtung sinnvoller Weise einfügt, wird mit bis zu 80 Prozent vom Bund unter-
stützt. Näheres finden Sie unter 
http://www.bmu.de/klimaschutzinitiative/nationale_klimaschutzinitiative/doc/41783.php 
(UBA) 
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7 Termine und Veranstaltungen 
 
7.1 Naturschutztage am Bodensee vom 3. bis 6. Januar 20 09  
 

Vom 3. bis 6. Januar 2009 veranstalten der Naturschutzbund NABU und der Bund für 
Umwelt- und Naturschutz (BUND) zum 33. Mal die renommierten „Naturschutztage am 
Bodensee“. Die größte regelmäßige Naturschutz-Tagung im deutschen Sprachraum lockt 
jedes Jahr über 400 Gäste an den Bodensee. Veranstaltungsort ist das Tagungs- und Kul-
turzentrum Milchwerk in Radolfzell.  

Themenschwerpunkte sind 
Artenvielfalt, Klima und Energie, 
Nachhaltiges Wirtschaften sowie 
Internationales. Die promi-
nentesten Referenten bei den 

Naturschutztagen 2009 sind Tanja Gönner (Umweltministerin von Baden-Württemberg), 
Max Reger und Joachim Hauck (beide Abteilungsleiter im Ministerium für den Ländlichen 
Raum) sowie Prof. Dr. Michael Succow,  Träger des alternativen Nobelpreises. 

 

Das detaillierte Tagungsprogramm finden Sie unter www.naturschutztage.de Das Pro-
grammheft und weitere Infos gibt es bei der NABU-Bezirksgeschäftsstelle Donau-
Bodensee, Mühlenstraße 4, 88662 Überlingen, Tel: 07551-67315, NABU-Bodensee@t-
online.de  

Für Rückfragen: Thomas Körner, NABU Donau-Bodensee, Telefon: 07551-67315
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8 Sonstiges 
 

8.1 Öffentlichkeitsbeteiligung bei vereinfachten Be bauungsplanverfahren. 
Bei Bebauungsplan-Verfahren ist nach §3 BauGB Ziffer 1, Satz 1 die Öffentlichkeit mög-
lichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
zu unterrichten. Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens kann die Gemeinde jedoch von 
der Anwendung dieser Vorschrift absehen. Durch diese Änderung bezüglich der Informa-
tion der Öffentlichkeit gibt es dann - wenn die Gemeinden diese Änderung voll nutzen - 
auch gar keine offizielle Möglichkeit der frühzeitigen Auseinandersetzung über alternative 
Lösungen mehr!  
Der LNV ruft alle seine Aktiven auf, bei solchen vereinfachten und beschleunigten Bebau-
ungsplanverfahren grundsätzlich gegenüber der Verwaltung bzw. den Gemeinderäten auf 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu drängen, damit wenigstens die Regeln für 
die frühzeitige Information nach §3 weiterhin angewandt werden.  
 
8.2 Neues Portal für Fahrradmitnahme in Zügen 
Das Portal bietet eine Fülle von Infos rund um die Fahrradmitnahme, z.B. eine interaktive 
„Entdeckerkarte“, die Erfahrungsberichte von Kunden, Seit längerem betreibt der ADFC 
eine Kampagne, um die 
Fahrradmitnahme bei der Bahn 
zu verbessern. Infos dazu sind 
auch im Portal nachzulesen. 
http://www.adfc.de/5181_1  
http://www.adfc.de/645_1  
 
8.3 Geocaching: Höhlenforscher in Sorge um Ökosyste m Höhle 
In letzter Zeit stellen Höhlenforscher besorgt fest, dass Höhlen auf der Schwäbischen Alb 
und auch in anderen Gebieten immer häufiger das Ziel neuartiger Freizeitaktivitäten wer-
den: Beim „Geocaching“, einer modernen Art der Schnitzeljagd, werden sogenannte 
Schätze hinterlegt, die dann von anderen mittels GPS-Ortung gesucht werden müssen 
(GPS: Global Positioning System). Zur Belohnung darf man etwas aus dem „Schatz“ mit-
nehmen, vorausgesetzt, man hinterlässt selbst etwas für die Nachfolgenden.  
Im Internet sind die Koordinaten der Verstecke aufgelistet, die dann mit Hilfe eines GPS-
Empfängers in der Natur aufgesucht werden müssen. Dabei sind Höhlen und Felsen be-
sonders beliebte Verstecke. Auf den ersten Blick scheint das nicht schlimm zu sein, aber 
jeder Besuch einer Höhle bedeutet eine Beeinträchtigung des sensiblen Ökosystems. 
Tragisch ist, dass Geocaching auch im Winter betrieben wird, wenn viele Höhlen als Auf-
enthaltsorte und Quartiere von Tierarten genutzt werden, die vom Aussterben bedroht 
sind. Dazu gehören mehrere Fledermausarten und der Feuersalamander, aber auch In-
sektenarten, die man ausschließlich in Höhlen vorfindet. Laut Bundesnaturschutzgesetz 
ist es verboten, wildlebende Tiere in ihren Quartieren zu stören. Werden überwinternde 
Tiere gestört, sind sie akut bedroht. Denn bei jedem Aufwachen verbrauchen sie einen 
guten Teil ihrer Energiereserven. Deshalb besteht die Gefahr, dass sie die kritische Über-
winterungszeit bis zum Frühjahr nicht durchstehen. Von Mitte November bis Mitte April 
sollten Höhlen deshalb gar nicht betreten werden. 
Eine weitere Problematik erregt zusätzliche Besorgnis. Viele Höhlen haben in ihren Sedi-
menten wertvolle Zeugnisse erd- und vorgeschichtlicher Art bewahrt, sie sind Archive der 
Vorzeit. Das Graben in Höhlen und selbst das Durchwühlen von Ablagerungen ist daher 
verboten beziehungsweise nach dem Denkmalschutzgesetz strafbar, weil dadurch e-
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ventuell vorhandene Kulturschichten oder 
andere erd- und lebensgeschichtliche 
Zeugnisse unwiederbringlich zerstört 
werden könnten. 
Derartige Aktionen sind für funktionierende 
Ökosysteme, wie es die Höhlen des Landes 
noch weitgehend sind, bestimmt nicht 
förderlich und sicher nicht im Sinne des 
Naturschutzgedankens. Der Landesverband 
für Höhlen- und Karstforschung Baden-
Württemberg e.V. bittet deshalb, Personen 
anzusprechen, von denen Sie wissen, dass 
sie den genannten Freizeitvergnügungen 

nachgehen und sie zu fragen, ob sie ihr Verhalten nicht überdenken wollen. (Landesver-
band für Höhlen- und Karstforschung Baden-Württemberg e.V.) 
 
8.4 Naturfreunde bieten „Immerwährenden Geburtstags kalender“ an 
 
Eine schöne Geschenkidee der NaturFreunde Württemberg: Ein immerwährender Ge-
burtstagskalender (20,5 x 41 cm) zeigt faszinierende Fotos aus Natura 2000-
Schutzgebieten und präsentiert die Schönheit von heimischen Pflanzen, Tieren und Land-
schaften. Buchenwälder, Wacholderheiden, Drosselrohrsänger oder der Luchs sind zu 
sehen, eine Sonderseite informiert über Natura Trails.  
Der Kalender kann für Euro 5,50 plus Porto in der württembergischen Landesgeschäfts-
stelle bestellt werden. Landesgeschäftsstelle Württemberg Neue Str. 150, 70186 Stuttgart. 
Telefon 0711/ 42070839, umwelt@naturfreunde-wuerttemberg.de  
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9 Veröffentlichungen/Literatur/Internet 
 

Business and Biodiversity - Artenschutz durch Wirts chaftsunternehmen zwischen 
Grünfärberei und Glaubwürdigkeit  

Quelle http://www.eu-koordination.de/PDF/eur07-iii.pdf 

Neues Sonderhefts der EU-Koordination des DNR mit folgendem Inhalt: 

-  Wer macht was zu "Business and Biodiversity"? 
-  Behörden und Regierungsinitiativen 
-  NGO-Initiativen 
-  Initiativen der Wirtschaft 
-  Wie effektiv sind NGO-Wirtschafts-Partnerschaften?  
-  Greenwashing: Grünes Mäntelchen statt Umweltschutz? 

Die im Heft genannten Beispiele zeigen, dass viele Unternehmen das Ziel solcher Koope-
rationen nicht darin sehen, ihr Kerngeschäft zu verändern. Vielmehr sehen sie hier ihre 
Chance, eine effektive grüne PR-Kampagne durchzuführen und negative Umweltauswir-
kungen zu verschleiern. Umweltorganisationen sind dabei Partner, die für Glaubwürdigkeit 
stehen. Sie sollten daher das Kerngeschäft eines potenziellen Kooperationspartners kri-
tisch beleuchten.  
 
Kappungen von Bäumen sind baumzerstörend – Schadens ersatzforderungen mög-
lich 

Quelle: http://www.baumpflege-lexikon.de/Infoblaetter.html. 

Immer wieder entdeckt man nach Baum“pflege“aktionen frisch ge-
kappte Bäume. Nach geltenden Regelwerken jedoch dürften diese 
Kappungen nicht durchgeführt werden: Sie können nicht als Baum-
pflegemaßnahmen bezeichnet werden. Werden sie trotzdem ausge-
führt, muss die ausführende Firma mit Schadensersatzforderungen 
rechnen. 
Kappungen machen den Baum nicht sicherer, sondern erhöhen be-
reits nach wenigen Jahren die Bruchgefahr. Deshalb darf eine Maß-
nahme nur dann als Baumpflege bezeichnet werden, wenn sie dem 
Baum mehr nutzt als schadet.  
 
Um über die Folgen von baumzerstörenden Kappungen zu informieren, wurde das Falt-
blatt „Kappung von Bäumen“ jetzt neu herausgegeben. Das Faltblatt darf ausgedruckt und 
kostenlos weitergegeben werden.  
 

BUND-Jahrbuch 2009 „Ökologisch Bauen“ und Renoviere n erschienen  

204 A4-Seiten,  7,90 Eurozzgl. 2 Euro Versandkosten) bei Ziel-Marketing, 
Hauptstätter Str. 57, 70178 Stuttgart, Tel. 0711 - 96695-0, Fax 0711 - 96695-20, 
bestellungen@ziel-marketing.de  

Stuttgart. Beim Bauen und Renovieren kann man viel für den Klimaschutz tun und gleich-
zeitig eine Menge Geld sparen. Dafür muss man nicht nur nach den besten Baumaßnah-
men suchen, sondern auch nach den geeigneten Förderprogrammen. Und das ist gar 
nicht so einfach. Doch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesver-
band Baden-Württemberg, macht den Förderdschungel jetzt durchschaubar: In seiner 
neuen Ausgabe des Jahrbuchs zum ökologischen Bauen und Renovieren präsentiert der 
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Verband die Förderprogramme übersichtlich in bislang einzigartigen Tabellen. Auf einen 
Blick können sich Haus- und Wohnungsbesitzer nun über die Bedingungen, Antragstel-
lung und die förderfähigen Kosten der einzelnen Programme informieren. Das durchge-
hend farbig gestaltete Heft verknüpft darüber hinaus bau-ökologische Grundlagen und 
praktische Tipps für alle Phasen des Bauens und Renovierens - von der Planung über die 
Umsetzung mit entsprechenden Baustoffen und Technolo-gien bis hin zur Einrichtung.  

 

Gentech-Samen bleiben zehn Jahre lang keimfähig im Boden 

http://www.innovations-report.de/html/berichte/agrar_forstwissenschaften/bericht-
106716.html 

Zehn Jahre lang bleiben Samen von gentechnisch verändertem Raps keimfähig im Bo-
den. Zu diesem Schluss kommen Forscher des Swedish Board of Agriculture im Wis-
senschaftsmagazin Biology Letters. Die Wissenschaftler hatten die gentechnisch ver-
änderte Rapssaat vor zehn Jahren auf einem Feld ausgebracht. Trotz mehrfacher chemi-

scher Behandlung mit Herbiziden, um 
die Samen zu vernichten, konnten die 
Forscher um Tina D'Hertefeldt von der 
Universität Lund immer noch Gentech-
Pflanzen auf dem Feld finden. 
Diese Forschungsergebnisse zum Gen-
tech-Raps seien der endgültige Beweis 
dafür, dass eine Rückkehr zu herkömm-
licher Landwirtschaft nicht mehr möglich 
sei. "Je größer die Flächen mit gentech-
nisch-veränderten Pflanzen werden, 
desto unmöglicher wird eine gentech-
nikfreie Ernte." 

Bisher konnte keine einzige gentechnisch veränderte Pflanze gefunden werden, die derart 
lang im Boden gespeichert bleibe. Selbst die Studienleiterin zeigte sich vom Untersu-
chungsergebnis überrascht. Was die Wissenschaftler allerdings am meisten wunderte, 
war, dass die Samen eine Komplett-Besprühung mit Herbiziden und eine nachherige 
zweijährige Kontrolle überlebten. Trotzdem konnte das Forscherteam nach zehn Jahren 
15 gentechnisch veränderte Rapspflanzen entdecken. 
 

Naturschutz und Profit - Menschen zwischen Vertreib ung und Naturzerstörung 

ISBN-13: 978-3-89771-476-2 
Ausstattung: br., ca. 160 Seiten 
Preis: ca. 14 Euro 

Das Buch geht auf die kolonialen Wurzeln des Naturschutzgedankens ein und beleuchtet 
die sozialen Folgen für die lokale Bevölkerung, die heute nicht anders sind als im 19. 
Jahrhundert, Im zweiten Teil des Buches werden die Gewinner des Naturschutzes be-
trachtet. Es geht um Bioprospektion, Baumplantagen, Emissionshandel, »Bio«-Kraftstoffe 
und »Öko«-Tourismus sowie um Naturschutzorganisationen, die zu transnationalen Un-
ternehmen mutiert sind. 
Klaus Pedersen ist promovierter Landwirt und arbeitet als freier Autor und Übersetzer. Er 
ist Gründungsmitglied der 2002 initiierten BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie und Mit-
autor des von der Kampagne  
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Bestäubung durch Insekten schafft 150 Milliarden Eu ro 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.06.014  

Französische und deutsche Wissenschaftler haben erstmals berechnet, welche Werte In-
sekten wie Bienen durch die Bestäubung von Agrarpflanzen schaffen. Der Studie zufolge 
hat der ökonomische Nutzen durch diese Bestäuber im Jahre 2005 etwa 150 Milliarden 
Euro betragen. Das entspricht knapp einem Zehntel des Gesamtwertes der Weltnah-
rungsmittelproduktion. Die Wissenschaftler des Nationalen Institutes für Agrarforschung 
(INRA) und des Zentrums für Wissenschaftliche Forschung (CNRS) aus Frankreich sowie 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) schätzten außerdem die Schäden, 
die durch das Fehlen von bestäubenden Insekten entstehen würden auf 190 bis 310 Milli-
arden Euro pro Jahr. Die Studie über die ökonomische Verwundbarkeit der Weltagrarpro-
duktion durch den Rückgang von Bestäubern ist im Fachblatt Ecological Economics er-
schienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LNV-Geschäftstelle wünscht Ihnen  
eine schöne Vorweihnachtszeit! 


